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155 Errichtung der Kath. Kirchengemeinde
Ss. Mauritius-Maria Magdalena in Ibbenbüren
aus den Kirchengemeinden St. Mauritius,
Ibbenbüren und St. Maria Magdalena,
Ibbenbüren

Urkunde
über die Errichtung der Katholischen Kirchengemeinde
Ss. Mauritius-Maria Magdalena in Ibbenbüren
1. Nach Anhörung des Priesterrates lege ich gemäß can.

515 § 2 CIC die katholischen Kirchengemeinden St.
Mauritius, Ibbenbüren und St. Maria Magdalena, Ibben-
büren zu einer neuen Kirchengemeinde unter dem
Namen
„Katholische Kirchengemeinde Ss. Mauritius-Maria
Magdalena“
zusammen.

2. Die Zusammenlegung tritt zum 17. April 2006 in Kraft.
Zu diesem Zeitpunkt hören die katholischen Kirchen-
gemeinden St. Mauritius, Ibbenbüren und St. Maria
Magdalena auf zu existieren.

3. Pfarrkirche der neuen Kirchengemeinde wird die bishe-
rige Pfarrkirche St. Mauritius, Ibbenbüren, unter Beibe-
halt ihres Titels. Die bisherige Pfarrkirche St. Maria
Magdalena, Ibbenbüren wird Filialkirche.

4. Das Pfarrgebiet der neuen Kirchengemeinde wird aus
dem Gebiet der bisherigen Kirchengemeinde St. Mauri-
tius, Ibbenbüren und St. Maria Magdalena, Ibbenbüren
gebildet.

5. Das Vermögen der katholischen Kirchengemeinden St.
Mauritius, Ibbenbüren und St. Maria Magdalena, Ibben-
büren wird vom Zeitpunkt ihrer Zusammenlegung
Eigentum der neuen Kirchengemeinde Ss. Mauritius-
Maria Magdalena in Ibbenbüren.
Die Neuordnung des Grundbesitzes der Katholischen
Kirchengemeinde Ss. Mauritius-Maria Magdalena,
Ibbenbüren erfolgt in einer gesonderten Urkunde.

Münster, den 19. Januar 2006

Dr. Reinhard Lettmann

Urkunde
Die durch die Urkunde des Bischofs von Münster vom
19. Januar 2006 benannte Zusammenlegung der Katholi-
schen Kirchengemeinden St. Mauritius, Ibbenbüren und
St. Maria Magdalena, Ibbenbüren zu einer neuen Kirchen-
gemeinde unter dem Namen Katholische Kirchenge-
meinde Ss. Mauritius-Maria Magdalena mit Wirkung zum
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17. April 2006 wird gemäß § 4 der Vereinbarung über die
staatliche Mitwirkung bei der Bildung und Veränderung
katholischer Kirchengemeinden vom 21.11.1960 staatlich
anerkannt.
– 48.04 –
48143 Münster, den 09. Februar 2006

Der Regierungspräsident
In Vertretung

Alfred Wirtz
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2006 S. 85 – 86

156 Ordnungsbehördliche Verordnung zur
Ausweisung des Gebietes „Tiergarten und
Schachblumenwiese“, Stadt Sassenberg,
Kreis Warendorf, im Regierungsbezirk Münster
als Naturschutzgebiet

Präambel
Diese Verordnung bezieht sich auf den ca. 91 ha großen
Wald- und Grünlandkomplex „Tiergarten und Schach-
blumenwiese“ auf dem Gebiet der Stadt Sassenberg, Kreis
Warendorf, der im Rahmen der Umsetzung der FFH-Richt-
linie als Naturschutzgebiet ausgewiesen wird.

Bei dem Gebiet handelt es sich um einen zusammenhän-
genden, struktur- und artenreichen Waldkomplex, der zu
einem großen Teil von naturnahen Hainsimsen-Buchenwäl-
dern geprägt ist. Kleinflächig kommt auch der Erlen-
Eschen- und Weichholzauenwald vor. Diese Lebensraum-
typen zeichnen sich durch eine typische Flora und Fauna in
ihren verschiedenen Entwicklungsstufen/Altersphasen und
in ihren standörtlichen typischen Variationsbreiten, inklusi-
ve ihrer Vorwälder, Gebüsch- und Staudenfluren sowie ihrer
Waldränder aus. Der naturnahe und strukturreiche Wald-
komplex, dem aufgrund seiner großflächigen Ausdehnung
für den Biotopverbund im Naturraum Ostmünsterland eine
hohe Bedeutung zukommt, dient als Lebens- und Rück-
zugsraum für zahlreiche, zum Teil vom Aussterben bedroh-
te Tier- und Pflanzenarten. Weiterhin charakterisieren eine
Vielzahl unterschiedlicher, naturnaher Gewässerbiotope das
Gebiet ebenso wie die angrenzenden Grünlandflächen, die
zum Teil als Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen aus-
gebildet sind. Einzigartig ist die Bedeutung des Gebietes
wegen des letzten rezenten Vorkommens der Schachblume
in Nordrhein-Westfalen.

Das Gebiet ist als FFH-Gebiet „Tiergarten, Erweiterung
Schachblumenwiese“ (DE-4014-301) seitens der Bundes-
republik Deutschland als ein Gebiet von gemeinschaftlicher
Bedeutung gemäß der FFH-Richtlinie der Europäischen
Union benannt worden. Es stellt einen wichtigen Bestandteil
des zu schaffenden zusammenhängenden europäischen öko-
logischen Netzes „NATURA 2000“ dar.

Wichtigstes Ziel dieser Verordnung ist es, diesen groß-
flächigen, strukturreichen Laubwaldkomplex mit seinen
typischen natürlichen Waldgesellschaften und naturnahen
Gewässern durch eine naturnahe Waldbewirtschaftung zu
erhalten und in alters- und strukturdiverse Bestände zu
überführen. Hierzu soll insbesondere der Anteil an Höhlen-
bäumen und Totholz sowie die sukzessive Überführung der
Nadelholzbestände in natürliche Waldgesellschaften geför-

dert werden. Darüber hinaus ist die weitgehende Sicherung
der Schachblumenbestände durch geeignete Pflege- und
Besucherlenkungsmaßnahmen zu erreichen.

Mit dieser Verordnung werden die Vorgaben des Landes-
entwicklungsplanes mit der Darstellung eines „Gebietes
zum Schutze der Natur“ sowie des Gebietsentwicklungs-
planes – Teilabschnitt Münsterland – mit der Darstellung
eines „Bereiches für den Schutz der Natur“ konkretisiert
und erfüllt.

Inhalt
Rechtsgrundlagen

§ 11 Schutzgebiet

§ 12 Schutzzweck und Schutzziel

§ 13 Allgemeine Verbotsregelungen

§ 14 Waldbauliche Regelungen

§ 15 Landwirtschaftliche Regelungen

§ 16 Jagdliche Regelungen

§ 17 Nicht betroffene Tätigkeiten

§ 18 Befreiungen

§ 19 Gesetzlich geschützte Biotope

§ 10 Ordnungswidrigkeiten und Strafvorschriften

§ 11 Verfahrens- und Formvorschriften

§ 12 Aufhebung bestehender Verordnungen

§ 13 Inkrafttreten

Rechtsgrundlagen

Aufgrund

– des § 42 a Abs. 1 und 3 in Verbindung mit den §§ 20, 34
Abs. 1 und 48 c des Gesetzes zur Sicherung des
Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft
(Landschaftsgesetz – LG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21.07.2000 (GV. NRW. 2000 S. 568),
geändert durch Gesetz vom 15.12.2005 (GV. NRW. 2006
S. 35),

– der §§ 12, 25 und 27 des Gesetzes über Aufbau und
Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehörden-
gesetz – OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
13.05.1980 (GV. NRW. S. 528), zuletzt geändert durch
Artikel 73 vom 05.04.2005 (GV. NRW. S. 274),

– des § 20 Abs. 1 Landesjagdgesetz (LJG-NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 07.12.1994 (GV.
NRW. 1995 S. 2, ber. 1997 S. 56), zuletzt geändert durch
Artikel 169 des Gesetzes vom 05.04.2005 (GV. NRW.
S. 306),

– der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie – FFH-Richtlinie) (ABl. EG Nr. L 206 S. 1),
geändert durch die Richtlinie 97/62/EWG vom
27.10.1997 zur Anpassung der Richtlinie zur Erhaltung
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden
Tiere und Pflanzen an den technischen und wissenschaft-
lichen Fortschritt (ABl. EG Nr. L 305 S. 42), und

– der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 02.04.1979
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogel-
schutz-Richtlinie) (ABl. EG Nr. L 103 S. 1), zuletzt geän-
dert durch die Richtlinie 97/49/EWG vom 29.07.1997
(ABl. EG Nr. L 233 S. 9),

wird – hinsichtlich der Regelungen der Ausübung der Jagd
im Einvernehmen mit der Oberen Jagdbehörde des Landes
NRW – verordnet:
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§ 1
Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bezeichnete Gebiet „Tiergarten
und Schachblumenwiese“ liegt im Kreis Warendorf im
Gebiet der Stadt Sassenberg, Gemarkung Sassenberg
und ist ca. 91 ha groß.

Die Lage des Gebietes ist in der Karte
– im Maßstab 1 : 25 000 (Übersichtskarte, Anlage I)

und die genaue Abgrenzung des Gebiets sowie der
FFH-Lebensräume in der Karte
– im Maßstab 1 : 5 000 (Detailkarte, ebenfalls Anlage I)

dargstellt.

Der Geltungsbereich des geschützten Gebietes, ein-
schließlich der FFH-Lebensräume ergibt sich außerdem
aus dem als Anlage II beigefügten Flurstücksverzeichnis.
Die Abgrenzung der nur teilweise betroffenen Flur-
stücke ergibt sich aus der Anlage I (Detailkarte im M.
1 : 5 000).

Die Anlagen I und II sind Bestandteil dieser Verord-
nung.

(2) Die als Anlage I bezeichnete Karte im Maßstab 1 : 5 000
kann aus drucktechnischen Gründen an dieser Stelle
nicht veröffentlicht werden. Sie wird im Wege der
Ersatzveröffentlichung durch die Möglichkeit der Ein-
sichtnahme bekannt gemacht.

Diese Verordnung kann mit ihren Anlagen während der
Dienststunden bei folgenden Behörden eingesehen wer-
den:

a) Bezirksregierung Münster
– Höhere Landschaftsbehörde –
Domplatz 1 – 3
48143 Münster

b) Landrat des Kreises Warendorf
– Untere Landschaftsbehörde –
Waldenburger Straße 2
48231 Warendorf

c) Bürgermeister der Stadt Sassenberg
Schürenstraße 17
48336 Sassenberg

d) Leiter des Forstamtes Warendorf
Brede 11
48231 Warendorf.

§ 2
Schutzzweck und Schutzziel

(1) Das in § 1 näher bezeichnete Gebiet wird als Natur-
schutzgebiet gemäß § 20 in Verbindung mit § 48 c Abs.
1 LG ausgewiesen.

(2) Die Unterschutzstellung erfolgt

a) zur Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung
von Lebensgemeinschaften und Lebensstätten land-
schaftsraumtypischer, seltener und zum Teil stark
gefährdeter Tier- und Pflanzenarten innerhalb eines
großflächigen, zusammenhängenden strukturreichen
Laubwaldkomplexes mit seinen verschiedenen stan-
dörtlichen Ausprägungen und Altersphasen, sowie
einer Vielzahl im Zusammenhang mit dem Wald
stehender schutzwürdiger Gewässerbiotope und
Feuchtgrünlandbereiche. Seltenen und gefährde-
ten Wildtierarten soll dabei die Möglichkeit zur
Entwicklung natürlicher Populationen gegeben wer-
den.

Insbesondere sind in ihrer natürlichen Vergesell-
schaftung folgende Biotope und Biotopstrukturen als
Lebensräume für seltene, zum Teil stark gefährdete

Vogel-, Amphibien-, Fisch- oder Wirbellosenarten
sowie verschiedene Pflanzenarten und Pflanzen-
gesellschaften zu schützen:

– Hainsimsen – Buchenwälder,

– Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder,

– naturnahe Stillgewässer,

– Fließgewässer mit ihren Auenbereichen,

– extensiv genutztes Grünland, insbesondere
Feucht- und Nassgrünland,

– markante Einzelbäume, Baumreihen, Baum-
gruppen, Hecken und  Waldränder mit ausge-
prägten Hochstaudensäumen,

– Horst- und Höhlenbäume sowie stehendes
Totholz;

b) zur Erhaltung und Wiederherstellung eines so weit
wie möglich naturnahen Fließgewässerabschnittes
der Hessel;

c) aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, landes-
kundlichen und erdgeschichtlichen Gründen und
wegen der biogeographischen Bedeutung des Gebie-
tes;

d) wegen der Seltenheit, besonderen Eigenart und der
hervorragenden Schönheit des Gebietes;

e) zur Sicherung des Naturhaushaltes und zur Abwehr
schädlicher Einwirkungen und negativer Verände-
rungen ökologischer Zusammenhänge;

f) als Bestandteil eines Biotopverbundes von landes-
und europaweiter Bedeutung;

g) zur Bewahrung und Wiederherstellung eines günsti-
gen Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensräu-
me und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von
gemeinschaftlichem Interesse gemäß Art. 4 Abs. 4
i. V. m. Art. 2 der FFH-Richtlinie. Hierbei handelt
es sich insbesondere um folgende natürliche Lebens-
räume von gemeinschaftlichem Interesse gemäß
Anhang I der FFH-Richtlinie als maßgebliche
Bestandteile des Gebietes i. S. des § 48 d Abs. 4 LG:

– Hainsimsen-Buchenwald (9110)

– Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder (91 EO,
prioritärer Lebensraum)

– Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen (6510)

sowie insbesondere um folgende Arten von gemein-
schaftlichem Interesse gemäß Anhang II der FFH-
Richtlinie als maßgebliche Bestandteile des Gebietes
i. S. des § 48 d Abs. 4 LG:

– Kammmolch (Triturus cristatus);

h) Das Gebiet hat darüber hinaus im Gebietsnetz
NATURA 2000 insbesondere Bedeutung für folgen-
de Vogelarten, die im Anhang I der Vogelschutz-
richtlinie aufgeführt sind:

– Eisvogel (Alcedo atthis)

– Schwarzspecht (Dryocopus martius)

– Wespenbussard (Pernis apivorus)

– Mittelspecht (Dendrocopus medius)

sowie für folgende bedeutende Art der Flora:

– Schachblume (Fritillaria meleagris).

(3) Die über die Verordnungsdauer hinausgehende langfris-
tige Zielsetzung für das Gebiet ist die Erhaltung und wei-
tere Entwicklung eines großflächigen, zusammenhän-
genden und strukturreichen Laubwaldkomplexes mit für
die natürlichen Waldgesellschaften typischen Arten und
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Strukturen. Durch naturnahe Bewirtschaftung sollen die
Bestände in naturnahe Laubwälder mit ihren verschie-
denen Entwicklungs- und Altersphasen einschließlich
der Alt- und Totholzphase und in ihren standörtlichen
typischen Variationsbreiten überführt werden. Dabei ist
eine Vermehrung der natürlichen Waldgesellschaften
durch den Umbau von Flächen, die mit nicht zur natür-
lichen Waldgesellschaft gehörenden Gehölzen bestanden
sind, anzustreben. Um die Verjüngung der natürlichen
Baumarten, in der Regel ohne besondere Schutzmaß-
nahmen, zu ermöglichen, ist die Schalenwilddichte auf
ein entsprechendes Maß einzuregulieren.

Des Weiteren ist es Ziel, die unterschiedlichen Gewäs-
serbiotope sowie die extensiv genutzten Grünlandflä-
chen, insbesondere die Feucht- und Nasswiesen in ihrer
natürlichen Ausprägung zu erhalten und zu fördern, um
neben dem Schutz gefährdeter Arten die hohe Struktur-
vielfalt der Landschaft zu erhalten.

§ 3
Allgemeine Verbotsregelungen

(1) In dem Naturschutzgebiet sind, soweit der nachfolgende
Absatz 2 und die §§ 4 – 6 dieser Verordnung nicht etwas
anderes bestimmen, alle Handlungen verboten, die zu
einer erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchti-
gung oder Störung oder zu einer Zerstörung, Beschädi-
gung oder Veränderung des Naturschutzgebietes oder
seiner Bestandteile führen können (Verschlechterungs-
verbot).

(2) In dem geschützten Gebiet ist es insbesondere verbo-
ten:
11. bauliche Anlagen zu errichten, zu ändern sowie in

ihrer Nutzung oder in sonstiger Hinsicht zu verän-
dern, auch wenn dafür keine Planstellung, Genehmi-
gung oder Anzeige erforderlich ist.

Bauliche Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind
die in § 2 Abs. 1 Bauordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (BauO NRW) vom 01.03.2000 (GV.
NRW. 2000 S. 256), zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 05.04.2005 (GV. NRW S. 332), in
der jeweils geltenden Fassung definierten Anlagen;
hierzu zählen z. B. Stege, Camping- und Wochen-
endplätze und Jagdkanzeln sowie öffentliche  und
private Verkehrsanlagen, Straßen, Wege und Plätze
einschließlich deren Nebenanlagen;

unberührt bleibt das Errichten von Ansitzleitern und
offenen Hochsitzen;

Ausnahme:

Auf Antrag können Jagdkanzeln im Einvernehmen
mit der Unteren Landschaftsbehörde errichtet wer-
den;

12. Leitungen aller Art einschließlich ober- und unterir-
discher Ver- und Entsorgungseinrichtungen und
Fernmeldeeinrichtungen anzulegen oder zu ändern;

Ausnahme:

Die Unterhaltung vorhandener Ver- und Entsor-
gungseinrichtungen sowie Fernmeldeeinrichtungen
ist mit der Unteren Landschaftsbehörde abzustim-
men;

13. Zäune und andere Einfriedungen anzulegen oder zu
ändern;

unberührt bleibt das Errichten und Unterhalten von
Forstkulturzäunen, periodischen Umzäunungen zur
Wildschadensabwehr und ortsüblichen Weidezäu-
nen aus unbehandeltem Holz;

14. Werbeanlagen, Werbemittel, Schilder, Beschriftun-
gen oder Beleuchtungen zu errichten, anzubringen
oder zu verändern;

unberührt bleibt die Erneuerung bestehender Hin-
weistafeln in bestehender Art und Größe, die Errich-
tung oder das Anbringen behördlich genehmigter
Schilder oder Beschriftungen mit behördlicher
Genehmigung soweit sie ausschließlich auf den
Schutzzweck des Gebietes hinweisen oder als Orts-
und Verkehrshinweise, Wegmarkierungen oder
Warntafeln dienen;

15. Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen, Warenauto-
maten, Zelte oder ähnliche, dem zeitweiligen Auf-
enthalt von Menschen dienende Anlagen aufzustel-
len; Kraftfahrzeuge, Wohnwagen, Wohnmobile oder
Wohncontainer abzustellen oder Stellplätze für sie
anzulegen;

16. Camping-, Zelt-, Picknick- oder Lagerplätze anzule-
gen sowie zu lagern, zu zelten oder Feuer zu
machen;

unberührt bleibt die nachhaltige und ordnungsgemä-
ße Forstwirtschaft und die ordnungsgemäße Aus-
übung der Jagd soweit dies nicht gemäß § 6 dieser
Verordnung eingeschränkt oder verboten ist;

17. Anlagen des Luft- und Modellflugsports zu errichten
sowie mit Modellflugzeugen, Flugdrachen, Ultra-
leichtflugzeugen, Gleitschirmen und Ballons zu star-
ten oder zu landen, und das Gebiet mit Flugmodel-
len zu überfliegen;

18. Motorsport, Modellsport und Wassersport jeglicher
Art zu betreiben;

19. Einrichtungen für den Schießsport aufzustellen oder
anzulegen sowie Schießsport zu betreiben;

10. Gewässer (einschließlich Fischteiche) neu anzule-
gen, fließende oder stehende Gewässer einschließ-
lich ihrer Ufer und Quellbereiche zu verändern, zu
beseitigen, in eine intensivere Nutzung zu überfüh-
ren oder hinsichtlich ihrer sonstigen Eigenschaften
nachteilig zu verändern;

unberührt bleibt die Unterhaltung von Fließgewäs-
sern nach vorherigem Benehmen mit der Unteren
Landschaftsbehörde;

11. Gewässer fischereilich zu nutzen;

unberührt bleibt das Angeln an der Hessel in bishe-
riger Art und bisherigem Umfang;

12. Gewässer mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, in
ihnen zu baden oder ihre Eisflächen zu betreten oder
zu befahren;

unberührt bleibt das Befahren der Gewässer und das
Betreten ihrer Eisflächen zur Bergung von Wild
im Rahmen der ordnungsgemäßen Ausübung der
Jagd;

13. Entwässerungsmaßnahmen und andere, den Was-
serhaushalt des Gebietes verändernde Maßnahmen
vorzunehmen sowie den Grundwasserstand abzu-
senken (z. B. durch Neuanlage oder Vertiefung von
Gräben oder Dränagen);

14. oberirdischen Gewässern Wasser zu entnehmen,
Gewässer zu düngen, zu kalken oder mechanische,
pysikalische, chemische und biologische Verände-
rungen durchzuführen, die die Beschaffenheit bzw.
die Ökologie der Gewässer negativ beeinträchtigen
können sowie Einleitungen in die Gewässer vorzu-
nehmen;
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15. Maßnahmen zur Unterhaltung der Gewässer ohne
Benehmen der Unteren Landschaftsbehörde durch-
zuführen;

16. die Flächen außerhalb befestigter oder besonders
gekennzeichneter Straßen, Wege, Park- und Stell-
plätze zu betreten, zu befahren (dies gilt auch für das
Befahren mit Fahrrädern), auf ihnen zu reiten sowie
Fahrzeuge außerhalb der besonders gekennzeichne-
ten Park- und Stellplätze abzustellen;

unberührt bleiben:

a) die nachhaltige und ordnungsgemäße Forstwirt-
schaft und die Landwirtschaft unter Beachtung
der Grundsätze der guten fachlichen Praxis sowie
das Betreten und Befahren im Rahmen der
Gewässerunterhaltung, soweit dies nicht gemäß
den §§ 4 – 6 dieser Verordnung eingeschränkt
oder verboten ist,

b) das Betreten im Rahmen der Fischerei sofern
diese nicht gemäß Ziffer 11 eingeschränkt oder
verboten ist,

c) die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd, soweit
dies nicht gemäß § 6 dieser Verordnung einge-
schränkt oder verboten ist,

d) das Betreten durch den Eigentümer oder Nut-
zungsberechtigten,

e) die Durchführung behördlicher Überwachungs-
aufgaben und Unterhaltungsmaßnahmen,

Ausnahme:

Auf Antrag kann die Untere Landschaftsbehörde für
Exkursionen im gesamten Naturschutzgebiet eine
Ausnahmegenehmigung erteilen, das Einverständnis
des Eigentümers ist vom Antragssteller einzuholen;

Hinweis:

Als befestigt sind alle Wege anzusehen, die durch Ein-
bringung von Wegebaumaterialien durchgehend herge-
richtet sind;

17. Hunde unangeleint laufen zu lassen und Hunde-
sportübungen, -ausbildungen und -prüfungen durch-
zuführen;

unberührt bleibt der Einsatz von Hütehunden im
Rahmen der Schäferei sowie von Jagdhunden im
Rahmen der ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd,
jedoch nicht die Ausbildung von Jagdhunden im
Rahmen der Verbandsausbildung und -prüfung;

18. wildlebende Tiere zu füttern, ihnen nachzustellen, sie
zu beunruhigen, zu fangen, zu verletzen oder zu
töten; Puppen, Larven, Eier und sonstige Entwick-
lungsformen sowie Nester oder sonstige Nist-,
Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten dieser Tiere der
Natur zu entnehmen, sie zu beschädigen oder zu
zerstören sowie diese Tiere durch Lärmen, Aufsu-
chen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlun-
gen zu stören;

unberührt bleiben:

a) die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd, soweit
dies nicht gemäß § 6 dieser Verordnung einge-
schränkt oder verboten ist,

b) die ordnungsgemäße Ausübung der Fischerei
sofern dies nicht nach Ziffer 11 eingeschränkt
oder verboten ist;

19. Tiere, Bäume, Sträucher oder sonstige Pflanzen oder
entwicklungsfähige Pflanzenteile einzubringen, anzu-
siedeln bzw. auszusetzen;

unberührt bleibt die nachhaltige und ordnungsgemä-
ße Forstwirtschaft und die Landwirtschaft unter
Beachtung der Grundsätze der guten fachlichen Pra-
xis, soweit dies nicht gemäß den §§ 4 und 5 dieser
Verordnung eingeschränkt oder verboten ist;

Ausnahme:

Besatzmaßnahmen unter den in § 3 Abs. 1 – 3
Landesfischereigesetz vom 22.06.1994 (GV. NRW.
S. 516/SGV. NRW. 793) in der jeweils geltenden
Fassung genannten Voraussetzungen im Einverneh-
men mit der Unteren Fischereibehörde und der
Unteren Landschaftsbehörde;

20. Erstaufforstungen vorzunehmen sowie Sonderkultu-
ren wie z. B. Weihnachtsbaum- oder Schmuckreisig-
kulturen oder Baumschulen anzulegen;

21. Bäume, Sträucher oder sonstige wildwachsende
Pflanzen sowie Pilze ganz oder in Teilen zu beschä-
digen, zu beseitigen oder auf andere Weise in ihrem
Wachstum oder Bestand zu beeinträchtigen. Als
Beschädigung gilt auch das Verletzen des Wurzel-
werkes oder der Rinde und jede Handlung, die
geeignet ist, das Wachstum und die Entwicklung zu
beeinträchtigen.

unberührt bleiben:

a) die nachhaltige und ordnungsgemäße Forstwirt-
schaft, soweit dies nicht gemäß § 4 dieser Verord-
nung eingeschränkt oder verboten ist;

b) die Landwirtschaft unter Beachtung der Grund-
sätze der guten fachlichen Praxis, soweit dies
nicht gemäß § 5 dieser Verordnung eingeschränkt
oder verboten ist, jedoch nicht das Beschädigen
von Bäumen, insbesondere das Verletzen des
Wurzelwerkes oder der Rinde sowie das Zurück-
schneiden des Waldrandes;

c) die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd, soweit
dies nicht gemäß § 6 dieser Verordnung einge-
schränkt oder verboten ist;

22. Aufschüttungen, Verfüllungen, Abgrabungen, Aus-
schachtungen sowie andere die Bodengestalt verän-
dernde Maßnahmen durchzuführen und Boden-
oder Gesteinsmaterial zu entnehmen;

23. Abfallstoffe aller Art (einschließlich Grün- und Gar-
tenabfällen), Boden, Bauschutt sowie andere land-
schaftsfremde flüssige oder feste Stoffe oder land-
schaftsfremde Gegenstände kurzfristig oder auf
Dauer zu lagern, auf- bzw. einzubringen, in Gewäs-
ser oder in das Grundwasser einzuleiten oder sich
ihrer in anderer Weise zu entledigen, sowie Heu-
und Silageballen und andere landwirtschaftliche
Stoffe oder Geräte zu lagern.

§ 4
Waldbauliche Regelungen

(1) Die Waldflächen dieses Gebietes befinden sich in Kom-
munal- oder Landeseigentum (vgl. hierzu § 1 und Anla-
ge II dieser Verordnung). Für die Waldflächen gelten die
nachfolgend aufgeführten Regelungen, wobei für die
Staatswaldflächen darüber hinaus die „Bewirtschaf-
tungsgrundsätze für Staatswaldflächen in Natura 2000-
Gebieten im Lande Nordrhein-Westfalen“ (Erlass des
Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz des Landes NRW vom
02.04.2004) zu beachten sind.

(2) Für dieses Gebiet wird von der zuständigen Forstbehör-
de ein Sofortmaßnahmenkonzept bzw. langfristig ein
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Waldpflegeplan aufgestellt, welches die Grundlage der
langfristigen Waldentwicklung im Hinblick auf den in
§ 2 formulierten Schutzzweck und die sich daraus erge-
benden Schutzziele darstellt. In seinem Gültigkeits-
bereich soll das Sofortmaßnahmenkonzept bzw. der
Waldpflegeplan die Funktion eines Pflege- und Entwick-
lungsplanes erfüllen;

(3) Gebote

1. Zur Erhaltung von Altholz (insbesondere von Horst-
und Höhlenbäumen sowie sonstigen Biotopbäumen)
ist es in über 120-jährigen Laubbaumbeständen, in
denen im Rahmen einer normalen forstlichen
Bewirtschaftung absehbar, dass die Stammzahl des
Oberstandes unter 10 Stück pro Hektar abgesenkt
wird, geboten, bis zu 10 starke Bäume des Oberstan-
des je Hektar zu bestimmen und auf Dauer für die
Zerfallsphase im Wald zu belassen. Dies gilt auch für
einzelne Laubbäume auf Waldflächen mit andersar-
tigen Baumbeständen.

2. Es ist geboten, Nadelwaldbestockungen in Quell-
bereichen, entlang von Siepen oder Bachtälern sowie
in der Umgebung von Stillgewässern zu entfernen,
sofern diese Biotope unmittelbar durch Nadelbäume
gefährdet bzw. beeinträchtigt sind.

3. Die Wiederherstellung bzw. langfristige Entwicklung
der naturraumtypischen, natürlichen Waldgesell-
schaft ist anzustreben, indem im Rahmen der Forst-
wirtschaft ausschließlich Baumarten der natürlichen
Waldgesellschaft Verwendung finden.

4. Bei der Entwicklung eines naturraumtypischen,
naturnahen Laubwaldbestandes ist der Naturverjün-
gung unter Einbeziehung der natürlichen Sukzession
Vorrang einzuräumen. Sofern Schutzzweck und
Schutzziel gemäß § 2 dieser Verordnung mittels
Naturverjüngung und natürlicher Sukzession nicht
zu erreichen sind, ist die Durchführung geeigneter
waldbaulicher Maßnahmen zur Erreichung der
Schutzziele möglich.

(4) Verbote

Über die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 hinaus ist es im
gesamten Naturschutzgebiet außerdem verboten:

1. Laubwald und Laubmischwald in Nadelwald umzu-
wandeln. Als Laubwald bzw. Laubmischwald im
Sinne dieses Verbotes werden alle Bestände bezeich-
net, die einen Anteil von über 50 % Laubbäumen
aufweisen. Dabei wird der tatsächliche Laubholz-
anteil aller Schichten bis hin zur gesicherten Verjün-
gung sämtlicher vorhandener Baumarten berück-
sichtigt;

2. Saat- und Pflanzgut ungeeigneter Herkünfte zu ver-
wenden und mit nicht zur natürlichen Waldgesell-
schaft gehörenden Gehölzarten aufzuforsten;

unberührt bleibt die Beibehaltung eines bestehenden
Anteils nicht zur natürlichen Waldgesellschaft gehö-
render Gehölzarten von bis zu 20 %, soweit dies mit
dem in § 2 formulierten Schutzzweck vereinbar ist;

Hinweis:

Das Verbot schließt neben der künstlichen auch die
natürliche Verjüngung mit ein.

3. in Quellbereichen, Siepen und Bachtälern sowie Bio-
topen gemäß § 62 LG eine Wiederaufforstung mit
nicht zur natürlichen Waldgesellschaft gehörenden
Baumarten sowie mit Pflanzenmaterial aus nicht
geeigneten Herkünften vorzunehmen;

4. Bäume mit Horsten, Höhlenbäume oder stehendes
Totholz zu fällen oder zu entfernen;

unberührt bleiben Maßnahmen der Verkehrssiche-
rung;

5. Forstwirtschaftswege ohne Zustimmung des zustän-
digen Forstamtes und der Unteren Landschafts-
behörde neu anzulegen oder in eine höhere Ausbau-
stufe zu überführen;

6. befestigte Holzlagerplätze ohne Zustimmung des
zuständigen Forstamtes und der Unteren Land-
schaftsbehörde anzulegen;

unberührt bleibt das Anlegen von Holzlagerplätzen
im Falle von forstlichen Kalamitäten;

7. Nutzholz, Schlagabraum und Reisig in oder am
Rande von schutzwürdigen Biotopen wie z. B.
Kleingewässern, Bachtälern, feuchten Senken, § 62-
Biotopen etc. abzulagern;

8. Kahlhiebe vorzunehmen. Kahlhiebe im Sinne dieses
Verbotes sind alle innerhalb von drei Jahren durch-
geführten flächenhaften Nutzungen auf mehr als
0,3 ha zusammenhängender Waldfläche eines Wald-
besitzers und Einschläge, die den Bestockungsgrad
unter 0,3 absenken;

unberührt bleiben Biotopverbesserungsmaßnahmen,
sofern diese mit der zuständigen Forstbehörde und
der Unteren Landschaftsbehörde abgestimmt wur-
den;

9. Pflanzenschutz, Pflanzenbehandlungs- oder Schäd-
lingsbekämpfungsmittel sowie Bodenbehandlungs-
oder Düngemittel anzuwenden oder die chemische
Behandlung von Holz vorzunehmen;

unberührt bleiben:

a) die Anwendung von Pflanzenschutz- und Schäd-
lingsbekämpfungsmitteln in Kalamitätsfällen,

b) die Bodenschutzkalkung außerhalb von Quell-
bereichen, Siepen, Bachtälern und Stillgewässern
(Biotopen gemäß § 62 LG) sofern sie mit geeig-
netem Material und außerhalb der Vegetationszeit
durchgeführt wird.

§ 5
Landwirtschaftliche Regelungen

(1) Die ordnungsgemäße Landwirtschaft kann – außer auf
aus vegetationskundlicher und/oder faunistischer Sicht
besonders bedeutsamen, extensiv zu bewirtschaftenden
Grünlandflächen – entsprechend den Grundsätzen der
guten fachlichen Praxis fortgeführt werden.

Einschränkungen der landwirtschaftlichen Bodennut-
zung, die über die in den §§ 3 und 5 aufgeführten Ein-
schränkungen hinaus gehen und die zur Herstellung
oder Wiederherstellung von Lebensgemeinschaften im
Sinne von § 2 zweckmäßig sind, bleiben freiwilligen Ver-
einbarungen mit den betroffenen Landwirten vorbehal-
ten (Vertragsnaturschutz).

Hinweis:

Flächen, die auf der vertraglichen Basis der Sonderprogram-
me des Naturschutzes des Landes Nordrhein-Westfalen
bereits von Acker in Grünland umgewandelt worden sind
oder zukünftig umgewandelt werden, dürfen nach Vertrags-
ablauf wieder in Ackernutzung genommen werden;

Für dieses Gebiet ist von der zuständigen Landschafts-
behörde ein Pflege- und Entwicklungsplan (PEPL) auf-
zustellen, welcher die planerische Grundlage für den
Erhalt und die langfristige Entwicklung der Offenlandbe-
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reiche und insbesondere der hier zu schützenden Popu-
lationen der Schachblume (Fritillaria meleagris) dar-
stellt.

(2) Über die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 hinaus ist es ver-
boten:

1. Grünland umzuwandeln oder Pflegeumbrüche vor-
zunehmen.

Die aus vegetationskundlicher und/oder faunisti-
scher Sicht besonders bedeutsamen, extensiv zu
bewirtschaftenden Grünlandflächen in der Gemar-
kung Sassenberg, Flur 10, Flurstück 141, Flur 12, Flur-
stücke 181, 182, Flur 20, Flurstücke 7 tlw., 42 tlw. und
71 tlw. dürfen weder umgewandelt, umgebrochen
noch gegrubbert werden.

Des Weiteren darf auf ihnen keine Nachsaat durch-
geführt werden.

Ausnahme:

Pflegeumbrüche und Wiedereinsaaten können
außerhalb der aus vegetationskundlicher und/oder
faunistischer Sicht besonders bedeutsamen, extensiv
zu bewirtschaftenden Grünlandflächen unter Beach-
tung des in § 2 formulierten Schutzzieles nach voran-
gegangener Anzeige bei der Unteren Landschaftsbe-
hörde in der Zeit vom 01.07. bis 30.09. durchgeführt
werden. Mit der Maßnahme darf erst begonnen wer-
den, wenn die Untere Landschaftsbehörde nicht bin-
nen eines Monats nach der Anzeige hiergegen
Bedenken erhebt;

Begriffsbestimmungen:

Umwandlung ist eine auf Dauer angelegte Verände-
rung von Grünland oder Brachflächen in Acker oder
eine andere Nutzungsart;

Pflegeumbruch ist eine im Rahmen der ordnungsge-
mäßen Landwirtschaft vorübergehende mechani-
sche Veränderung von Grünland und die sofortige
Wiederherstellung der Fläche als Dauergrünland
nach dem Umbruch;

2. Pflanzenschutzmittel (inklusive Schädlingsbekäm-
pfungsmittel und Bodenbehandlungsmittel) oder
sonstige Biozide im Schutzgebiet zu lagern oder auf
Brachflächen, dauerhaft nicht genutzten Flächen,
Uferböschungen, Feldrainen oder auf den aus vege-
tationskundlicher und/oder faunistischer Sicht
besonders bedeutsamen, extensiv zu bewirtschaften-
den Grünlandflächen in der Gemarkung Sassenberg,
Flur 10, Flurstück 141, Flur 12, Flurstücke 181, 182,
Flur 20, Flurstücke 7 tlw., 42 tlw. und 71 tlw. anzuwen-
den;

Hinweis:

Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist 
§ 4 der Verordnung über Anwendungsverbote für Pflan-
zenschutzmittel (Pflanzenschutz-Anwendungsverord-
nung) vom 10.11.1992 (BGBl. I S. 1887), in der jeweils
geltenden Fassung, zu beachten;

3. Gülle, Festmist und Düngemittel im Schutzgebiet zu
lagern, zu kalken sowie Klärschlamm, Gülle, Fest-
mist und Düngemittel auf Brachflächen, dauerhaft
nicht genutzten Flächen, Uferböschungen, Feldrai-
nen und auf den aus vegetationskundlicher und/oder
faunistischer Sicht besonders bedeutsamen, extensiv
zu bewirtschaftenden Grünlandflächen in der
Gemarkung Sassenberg, Flur 10, Flurstück 141, Flur
12, Flurstücke 181, 182, Flur 20, Flurstücke 7 tlw.,
42 tlw. und 71 tlw. auszubringen;

Ausnahmen:

a) die Kalkung der landwirtschaftlichen Nutzflächen
kann nach Vorlage einer Bodenuntersuchung zur
Kompensation von Säureeintrag in Abstimmung
mit der Unteren Landschaftsschutzbehörde
durchgeführt werden;

b) die Düngung kann auf aus vegetationskundlicher
und/oder faunistischer Sicht besonders bedeut-
samen, extensiv zu bewirtschaftenden Grünland-
flächen nach einem mit der Unteren Landschafts-
behörde abgestimmten Konzept zugelassen wer-
den;

4. außerhalb von Hofräumen Silage- und Futtermieten
anzulegen sowie Stallmist, Heu- und Silageballen
und andere landwirtschaftliche Stoffe und Geräte zu
lagern;

5. die Neuanlage von Gräben oder Dränagen zur
Absenkung des Grundwasserstandes;

Hinweis:

Hiervon nicht erfasst wird die Unterhaltung oder
Erneuerung bestehender Dränagen, Gräben und
Gewässer, wobei jedoch die entwässernde Wirkung bzw.
Vorflut nicht über das Maß zum Zeipunkt der erstmali-
gen Unterschutzstellung (Verordnung vom 11.01.1993)
hinaus verändert werden darf.

§ 6
Jagdliche Regelungen

Über die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 hinaus ist es verbo-
ten:

1. Wildfütterungsanlagen, Wildäsungsflächen, Wildäcker
und Wildfütterungsplätze ohne Einvernehmen der Unte-
ren Landschaftsbehörde neu anzulegen sowie Wild-
äsungsflächen und Wildäcker zu düngen oder mit Biozi-
den zu behandeln;

2. Wildfütterungen – auch in Notzeiten – in, an und auf
Gewässern, an grund-, stau- und oberflächenwasser
geprägten Standorten sowie auf Grünlandflächen vorzu-
nehmen.

Hinweis:

Die Verordnung über die Bejagung, Fütterung und Kirrung
von Wild (Fütterungsverordnung) vom 23.01.1998 (GV.
NRW. S. 186; ber. S. 380), in der jeweils geltenden  Fas-
sung, ist zu beachten;

3. das Naturschutzgebiet außerhalb von Straßen und
Wegen zu befahren;

unberührt bleiben:
a) das Befahren zur Versorgung des kranken oder ver-

letzten Wildes gemäß § 22 a Abs. 1 Bundesjagdge-
setz (BJagdG) vom 29.09.1976 (BGBl. I. S. 2849) in
der jeweils geltenden Fassung und zur Bergung des
erlegten Wildes,

b) das Befahren zur Errichtung, Unterhaltung und
Beseitigung von Ansitzleitern und offenen Hochsit-
zen,

c) das Befahren zur Unterhaltung und Beseitigung vor-
handener Jagdkanzeln;

4. jagdbare Tiere auszusetzen.

§ 7
Nicht betroffene Tätigkeiten

Unberührt von den Verboten dieser Verordnung bleiben:

1. von der Unteren Landschaftsbehörde angeordnete,
genehmigte oder selbst durchgeführte Pflege-, und Ent-
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wicklungs- und Sicherungsmaßnahmen, insbesondere
die für den Wald im Einvernehmen mit der Unteren
Forstbehörde und auf der Grundlage des Sofortmaßnah-
menkonzeptes bzw. des Waldpflegeplans festgelegten
Maßnahmen;

2. bei Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig ausge-
übte Nutzungen und Befugnisse, die Wartung und
Unterhaltung sowie der notwendige Ersatz bestehender
Anlagen, einschließlich Verkehrsanlagen, Wege und
Plätze und Gewässer, sofern diese Verordnung keine
andere Regelung enthält;

3. die Vornahme gesetzlich vorgeschriebener Maßnahmen.
Zeitpunkt und Umfang dieser Maßnahmen sind im Ein-
vernehmen mit der Unteren Landschaftsbehörde abzu-
stimmen;

4. die nachhaltige und ordnungsgemäße Ausübung der
Forstwirtschaft und die Landwirtschaft unter Beachtung
der Grundsätze der guten fachlichen Praxis unter Beach-
tung der Regelungen der §§ 3 – 5;

5. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und Maßnah-
men des Jagdschutzes gemäß § 23 BJagdG in V. m. § 25
Abs. 1 LJG-NRW und unter Beachtung der Regelungen
in den §§ 3 und 6;

6. wissenschaftliche Untersuchungen zur Erfassung ökolo-
gischer Zusammenhänge, die über das Untersuchungs-
recht gemäß § 10 LG hinausgehen, im Einvernehmen
mit der Unteren Landschaftsbehörde und der Unteren
Forstbehörde nach Unterrichtung des Eigentümers.

§ 8
Befreiungen

Von den Verboten dieser Verordnung kann die Untere
Landschaftsbehörde gemäß § 69 Abs. 1 LG auf Antrag
Befreiung erteilen, wenn

a) die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall

aa) zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde
und die Abweichung mit den Belangen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege zu vereinbaren
ist oder

bb) zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von Natur
und Landschaft führen würde.

oder

b) überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die
Befreiung erfordern.

§ 5 LG gilt entsprechend.

Hinweis:

Die Pflicht zur Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung
nach Maßgabe des § 48 d LG bleibt unberührt.

§ 9
Gesetzlich geschützte Biotope

Strengere Regelungen des § 62 LG über die gesetzlich
geschützten Biotope bleiben von den Bestimmungen dieser
Verordnung unberührt.

§ 10
Ordnungswidrigkeiten und Strafvorschriften

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 70 Abs. 1 LG handelt,
wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Verbote dieser
Verordnung verstößt.

(2) Gemäß § 71 Abs. 1 LG können Ordnungswidrigkeiten
mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 € geahndet werden.

(3) Unabhängig von den Regelungen des LG wird gemäß
§ 329 Abs. 3 Strafgesetzbuch (StGB) vom 13.11.1998
(BGBl. I S. 3322) in der jeweils geltenden Fassung mit

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft, wer innerhalb des Naturschutzgebietes

1. Bodenschätze oder andere Bodenbestandteile
abbaut oder gewinnt;

2. Abgrabungen oder Aufschüttungen vornimmt;

3. Gewässer schafft, verändert oder beseitigt;

4. Moore, Sümpfe, Brüche oder sonstige Feuchtgebie-
te entwässert;

5. Wald rodet;

6. Tiere einer im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes
besonders geschützten Art tötet, fängt, diesen nach-
stellt oder deren Gelege ganz oder teilweise zerstört
oder entfernt;

7. Pflanzen einer im Sinne des Bundesnaturschutz-
gesetzes besonders geschützten Art beschädigt oder
entfernt oder

8. ein Gebäude errichtet

und dadurch den jeweiligen Schutzzweck nicht unerheb-
lich beeinträchtigt. Handelt der Täter fahrlässig, so kann
eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geld-
strafe (§ 329 Abs. 4 Nr. 2 StGB) verhängt werden.

§ 11
Verfahrens- und Formvorschriften

Hinweis gemäß § 42 a Abs. 4 LG:

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des
LG oder des OBG kann gegen diese Verordnung nur inner-
halb eines Jahres nach ihrer Verkündung geltend gemacht
werden, es sei denn,

a) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet
worden oder

b) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der
Bezirksregierung Münster – Höhere Landschaftsbehör-
de – vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

§ 12
Aufhebung bestehender Verordnungen

Für den in § 1 dieser Verordnung genannten Geltungsbe-
reich hebe ich die ordnungsbehördliche Verordnung

zur Ausweisung des Gebietes „Tiergarten, Erweiterung
Schachblumenwiese“ Gemarkung Sassenberg, Kreis
Warendorf als Naturschutzgebiet vom 11.01.1993, veröf-
fentlicht am 23.01.1993 im Amtsblatt für den Regie-
rungsbezirk Münster, lfd. Nr. 3

auf.

§ 13
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tag ihrer Ver-
kündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster in
Kraft.

Münster, 16.02.2006

Bezirksregierung Münster
– Höhere Landschaftsbehörde –

51.2.1.-21/WAF

Dr. Jörg Twenhöven
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Anlage II zur ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aus-
weisung des Gebietes „Tiergarten und Schachblumenwiese“
im Bereich des Kreises Warendorf als Naturschutzgebiet

a) Flurstücksverzeichnis des Gesamtgebietes
Gemarkung Sassenberg
Flur 10 Flurstücke 1 tlw., 7 tlw., 9 tlw., 58 tlw., 64, 65,

66 tlw., 69, 140, 141, 195 tlw.,

Flur 12 Flurstücke 181, 182,

Flur 20 Flurstücke 3, 4, 5, 7, 11 tlw., 22, 25 tlw.,
27 tlw., 28 tlw., 29, 30, 42, 56, 57,
68, 70 tlw., 71 tlw., 94

b) Flurstücksverzeichns der FFH-Lebensräume
Gemarkung Sassenberg
Flur 20 Flurstücke 7, 25 tlw., 29, 71 tlw.

Anlage II

zu § 1 der ordnungsbehördlichen Verordnung zur Auswei-
sung des Gebietes „Tiergarten und Schachblumenwiese“ im
Bereich des Kreises Warendorf als Naturschutzgebiet

Münster, 16.02.2006
Bezirksregierung Münster

– Höhere Landschaftsbehörde –
51.2.1-21/WAF

Dr. Jörg Twenhöven

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2006 S. 86 – 94
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157 Öffentliche Bekanntmachung
Gemäß § 3a des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 25. Juni 2005
(BGBl. I. S. 1745)

Die RWE Transportnetz Strom GmbH betreibt seit 1942 die
110-kV-Hochspannungsfreileitung Oer – Pkt. Hamm, Bau-
leitnummer (Bl.) 1506, von der Umspannanlage Oer bis
zum Punkt Hamm auf den Stadtgebieten von Oer-Erken-
schwick und Marl. Die Leitung steht zur Modernisierung an
und soll zur Anpassung an die geänderten Vorgaben für die
Freileitungen durch einen Neubau in gleicher Trasse ersetzt
werden. Dabei werden auf der rund 4 km langen Trasse 16
Masten demontiert und durch 14 neue Masten ersetzt. Die
neuen Maste werden im Einzelfall vier bis sechs Meter
höher als die zur Demontage anstehenden Maste sein. Die
Linienführung der Hochspannungsfreileitung bleibt unver-
ändert, da die Winkelmaste in der bestehenden Leitungsach-
se an den bisherigen Standorten neu errichtet werden.

Die RWE Transportnetz Strom GmbH beantragte mit
Schreiben 31. Januar 2006 die Feststellung gemäß § 3a des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG),
ob für das Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchführung
einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.

Das beantragte Vorhaben unterfällt der Anlage 1 Ziffer
19.1.4 UVPG. Aufgrund einer standortbezogenen Einzelfall-
untersuchung nach § 3c UVPG wird festgestellt, dass für das
beabsichtigte Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, da von
dem Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen zu erwarten sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung
gemäß § 3a Satz 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar ist.

Münster, 22. Februar 2006

Bezirksregierung Münster
Az. 53.04.03.01 - 2/06

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2006 S. 95

158 Bekanntmachung

Die Stadt Greven hat bei mir gemäß § 31 des Geset-
zes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushalts-
gesetz – WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
19. August 2002 (BGBl. I S. 3245) in Verbindung mit §§ 100,
104 ff. des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len (Landeswassergesetz – LWG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV NRW S. 926/
SGV NRW 77) in Verbindung mit §§ 72 ff des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen
(VwVfG NRW) vom 12. November 1999 (GV. NRW.
S. 602/SGV. NRW. 2110) in Verbindung mit § 2 Abs. 1 und
§ 9 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG) vom 25. Juni 2005 (BGBl. I S. 1796) – jeweils in
der zur Zeit gültigen Fassung – die Feststellung des Planes
für das folgende Unternehmen beantragt:

Sanierung der westlichen Hochwasserschutzdeiche der Ems
in der Stadt Greven von Stat. 0+410 bis Stat. 1+730 (Gesamt-
länge ca. 1320 m)

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Stationsbereich 0+410 bis ca. 0+445 – Emsbrücke der L 555
(Nordwalder Straße) bis Pegelhäuschen –

Das vorhandene Deichprofil wird nicht verändert. Der
Hochwasserschutz wird über die Erweiterung des vorhan-
denen Böschungspflasters auf HQ100+1,25 m hergestellt.

Stationsbereich 0+445 bis 0+635 – Hochufer entlang des
Baugebietes „Wohnen und Arbeiten an der Ems“ –

Bis zur Station 0+600 bleibt der vorhandene Deichfuß
erhalten. Unterstromig anschließend wird die wasserseitige
Deichböschung bis zum Ende der Mauer auf eine Neigung
von ca. 1: 3,5 abgeflacht.

Stationsbereich 0+940 bis ca. 1+730 – Regenrückhalte-
becken (RRB) Kerkstiege bis Bahndamm

Bis Station 0+980 wird die Deichkrone geringfügig
zurückverlegt mit dem Ziel, die am Deichfuß auf der Was-
serseite aufstehenden Bäume im Vorland zu erhalten.

Gemäß §§ 152 Abs. 1 Nr. 1, 153, 147 bis 149 Landeswas-
sergesetz (LWG) in Verbindung mit § 73 Verwaltungsverfah-
rensgesetz Nordrhein-Westfalen (VwVfG NW) weise ich
darauf hin, dass

1. Pläne (Zeichnungen, Nachweise und Beschreibungen),
aus denen sich Art und Umfang des Unternehmens
ergeben, während eines Monats, und zwar in der Zeit
vom

13. März 2006 bis zum 13. April 2006 (einschließlich)

bei dem

– Bürgermeister der Stadt Greven, Zimmer A 504,
Rathausstr. 6, in 48268 Greven
während der Dienststunden:
Montags bis Donnerstags 18:30 Uhr – 12:00 Uhr

14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Freitags 18:30 Uhr – 12:00 Uhr

zur Einsichtnahme ausliegen.

2. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt wer-
den, kann nach § 73 Abs. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz
(VwVfG NW) bis zum 12. Mai 2006 (einschließlich)
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Greven,
oder bei der Bezirksregierung Münster, Dezernat 54,
Von-Vincke-Str. 23 – 25, in 48143 Münster, Einwendun-
gen gegen den Plan erheben.

Es ist erforderlich, die Einwendungen mit Namen, Vor-
namen und der genauen Anschrift des Einwenders zu
versehen. Unleserliche Adressenangaben können dazu
führen, dass Benachrichtigungen gemäß §§ 73 Abs. 6
und 74 Abs. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG
NW) ausgeschlossen sind.

Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass die Einwen-
dungsschreiben an den Antragsteller zur Stellungnahme
weitergegeben werden. Auf Verlangen des Einwenders
werden dessen Namen und Anschrift unkenntlich
gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beurteilung des
Inhalts der Einwendung erforderlich sind.

Nach Ablauf der Einwendungsfrist werden die rechtzei-
tig erhobenen Einwendungen gegen den Plan und die
Stellungnahmen der Behörden zu dem Plan mit dem
Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen
sowie den Personen, die Einwendungen erhoben haben,
in einem Erörterungstermin erörtert.

Der Erörterungstermin wird mindestens eine Woche
vorher ortsüblich bekannt gemacht. Dieser Termin ist
nicht öffentlich.

Es wird darauf hingewiesen, dass

a) verspätete Einwendungen bei der Erörterung und
Entscheidung unberücksichtigt bleiben,

b) bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungs-
termin ohne ihn verhandelt und entschieden werden
kann,
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c) die Personen, die Einwendungen erhoben haben,
von dem Erörterungstermin durch öffentliche
Bekanntmachung benachrichtigt werden können,
wenn mehr als 300 Benachrichtigungen oder Zustel-
lungen vorzunehmen sind und

d) die Zustellung der Entscheidung über die Einwen-
dungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt
werden kann, wenn mehr als 300 Benachrichtigun-
gen oder Zustellungen vorzunehmen sind.

Die Auslegung des Planes wird hiermit bekannt gegeben.

Bezirksregierung Münster
– Obere Wasserbehörde –
54.5-2.1-9.1.0-222/06

Im Auftrag

(Nolte)
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2006 S. 95 – 96
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Aufgebote und Kraftloserklärungen
von Sparkassenbüchern

159 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 450 034 103
(Neu: 4 650 034 103), ausgestellt von der Stadtsparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 13. Mai 2006 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 13. Februar 2006

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2006 S. 97

160 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 378 096 457
(Neu: 3 778 096 457), ausgestellt von der Kreissparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 13. Mai 2006 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 13. Februar 2006

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2006 S. 97

161 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 364 008 060
(Neu: 3 764 008 060), ausgestellt von der Kreissparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 16. Mai 2006 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 16. Februar 2006

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2006 S. 97

162 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 370 177 032
(Neu: 3 770 177 032), ausgestellt von der Kreissparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 15. Mai 2006 beim Vorstand der Sparkasse

Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 15. Februar 2006

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2006 S. 97

163 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 310 237 417
(Neu: 3 710 237 417), ausgestellt von der Kreissparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 15. Mai 2006 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 15. Februar 2006

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2006 S. 97

164 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 3 000 632 277,
ausgestellt von der Sparkasse Castrop-Rauxel, die seit dem
31. August 2004 unter der Bezeichnung Sparkasse Vest
Recklinghausen firmiert, aufgeboten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 20. Mai 2006 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 20. Februar 2006

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2006 S. 97

165 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 3 050 014 178
aufgeboten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 20. Mai 2006 beim Vorstand der Sparkasse
Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogswall 5,
seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzulegen,
andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Recklinghausen, 20. Februar 2006

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2006 S. 97

166 Das am 10. November 2005 aufgebotene Sparkas-
senbuch Nr. 460 713 134 (Neu: 4 660 713 134), ausgestellt
von der Kreissparkasse Recklinghausen, die seit dem
01. Januar 2003 unter der Bezeichnung Sparkasse Vest Reck-
linghausen firmiert, wird für kraftlos erklärt, da nach Ablauf

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen

Amtsblatt 9  01.03.2006  11:08 Uhr  Seite 97



der dreimonatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht geltend
gemacht worden sind.

Recklinghausen, 13. Februar 2006

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2006 S. 97 – 98

167 Das am 10. November 2005 aufgebotene Sparkas-
senbuch Nr. 330 457 292 (Neu: 3 730 457 292), ausgestellt
von der Kreissparkasse Recklinghausen, die seit dem
01. Januar 2003 unter der Bezeichnung Sparkasse Vest Reck-
linghausen firmiert, wird für kraftlos erklärt, da nach Ablauf
der dreimonatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht geltend
gemacht worden sind.

Recklinghausen, 13. Februar 2006

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2006 S. 98

168 Das am 09. November 2005 aufgebotene Sparkas-
senbuch Nr. 4 000 085 557 ausgestellt von der Sparkasse
Castrop-Rauxel, die seit dem 31. August 2004 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, wird
für kraftlos erklärt, da nach Ablauf der dreimonatigen Auf-
gebotsfrist Ansprüche nicht geltend gemacht worden sind.

Recklinghausen, 13. Februar 2006

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2006 S. 98

169 Das am 09. November 2005 aufgebotene Sparkas-
senbuch Nr. 354 254 294 (Neu: 3 754 254 294), ausgestellt
von der Stadtsparkasse Recklinghausen, die seit dem
01. Januar 2003 unter der Bezeichnung Sparkasse Vest Reck-
linghausen firmiert, wird für kraftlos erklärt, da nach Ablauf
der dreimonatigen Aufgebotsfrist Ansprüche nicht geltend
gemacht worden sind.

Recklinghausen, 13. Februar 2006

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2006 S. 98
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